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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Weil die Fussballer Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka ihre Tore während dem Spiel
Schweiz-Serbien in Kaliningrad (RUS) mit der Doppeladler-Geste bejubelten, kam es im
Juni im Rahmen der Fussball-Weltmeisterschaft der Männer zu einem Eklat.
Nicht wenige Spieler der Schweizer Nationalmannschaft verfügen über kosovarische
oder albanische Wurzeln und Spieler und Fans beider Seiten der Partie haben den
Kosovokrieg Ende der 1990er-Jahre direkt oder indirekt miterlebt. Noch heute
existieren Spannungen zwischen den ehemaligen Kriegsparteien, so anerkennt Serbien
beispielsweise den Kosovo nicht als unabhängigen Staat. Die Stimmung im Stadion war
also im Hinblick auf vergangene Konflikte aufgeheizt – serbische Fans pfiffen die
Schweizer Spieler aus, Shaqiri und Xhaka machten den Doppeladler.
Bei der Doppeladler-Geste wird, indem man die Hände über die Daumen kreuzt und mit
den Fingern flattert, das Wappentier Albaniens – ein Adler – imitiert. Obwohl der Adler
das Wappentier vieler Nationen ist, auch dasjenige Serbiens, sei die albanische
Doppeladler-Flagge auf rotem Grund als «Flagge aller ethnischen Albaner» zu deuten,
wie die Aargauer Zeitung erklärte. Weltweit würden daher albanische Spieler von ihren
Fans gefeiert, wenn sie «den Adler machen». In den albanisch besiedelten Teilen
Jugoslawiens hingegen sei früher öfters die Polizei eingeschritten, wenn die
Doppeladler-Flagge öffentlich gezeigt wurde. 
Die Geste im Spiel habe laut Xhaka folglich auch den albanischen und nicht den
serbischen Fans gegolten, dennoch stufte die Fifa die Handlung als Provokation
gegenüber dem serbischen Publikum ein. Es folgten Bussen in Höhe von CHF 10'000 für
die beiden Spieler und eine weitere Busse von CHF 5'000 für Teamcaptain Lichtsteiner,
der den Doppeladler aus Solidarität mit seinen Teamkollegen ebenfalls zeigte. Die
Schweiz gewann die Partie 2:1.

Damit war aber die Diskussion nicht abgepfiffen: Die Frage, ob ein Schweizer
Nationalspieler eine ausländische Jubelgeste machen dürfe, beschäftigte die Schweiz
noch über einen Monat und war während Wochen ein dominierendes Thema in der
Tagespresse. Der Direktor des SFV, Alex Miescher, fragte im Juli in einem Interview mit
dem Tages-Anzeiger gar, ob Doppelbürger überhaupt für eine Nationalmannschaft
geeignet seien. Xhaka selbst bezeichnete diese Aussage gemäss Tages-Anzeiger als
«Unsinn» und «Steinzeitkommentar», laut Jacqueline Fehr (sp, ZH) sei sie «eine
Ohrfeige für alle Doppelbürger», wie der Blick titelte. Dieser veröffentlichte daraufhin
in der Sonntagsausgabe auf über elf Seiten unterschiedliche Stellungnahmen zur
Doppeladler- und Doppelbürger-Diskussion.
Für die Aussage Mieschers entschuldigte sich der Präsident des SFV, Peter Gilliéron,
später, Jürg Stahl (svp, ZH), Präsident des Dachverbandes von Swiss Olympics,
unterstützte hingegen die Aussage Mieschers gegenüber dem Blick: Schweizer
Sportlerinnen und Sportler, welche die Schweiz an olympischen Spielen und
Weltmeisterschaften vertreten, sollen «durch und durch und nur unsere Nation
vertreten», was im Falle von Doppelbürgern aber oft schwierig sei. Mit einer
Abschaffung von Doppelbürgerschaften könne man hier Abhilfe schaffen, so Stahl
weiter.
Auch die Weltwoche griff die Thematik auf: Dort zitierte Roger Köppel (svp, ZH) den
Schriftsteller Gottfried Keller, indem er definierte, was Schweizer Staatsangehörige
ausmache: Es sei das Bürgerrecht und die Identifikation mit dem Land und seiner
Staatsform. Dass nun die Doppeladler-Geste für Irritierung darüber sorge, ob die
Spieler der Schweizer Nati denn überhaupt für die Schweiz oder für Albanien spielten,
sei nur naheliegend, meinte Köppel weiter, denn der Doppeladler sei eben nicht ein
Schweizer Symbol.

Schliesslich gab es aber auch humorvolle Beiträge zur Diskussion: Vielleicht sei der
Doppeladler ja nur Werbung für die Vogelwarte Sempach gewesen, witzelte man im
Tages-Anzeiger. Insgesamt erregte der Zwischenfall aber derart viel Aufmerksamkeit,
dass die ZHAW den Begriff «Doppeladler» im Dezember zum Wort des Jahres 2018
kürte. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.06.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Erfolg hatte ein Postulat Schenker (sp, BS) (Po. 08.3739), welches vom Bundesrat einen
Bericht über das Vorhandensein von genügend ausgebildetem Pflegepersonal
verlangte. Ebenfalls in den Bericht integriert werden sollten mögliche Massnahmen, mit
welchen der Beruf attraktiver gemacht und die Qualität der Aus- und Weiterbildung
sichergestellt werden kann. Der Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrates und
nahm das Postulat an. In eine ähnliche Richtung zielte auch eine Motion Fehr (sp, ZH).
Diese gründete auf einer Studie des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums
(Obsan), gemäss welcher es bis zum Jahr 2030 zu einer erheblichen personellen Lücke
in der medizinischen Versorgung kommen kann. Die Motion verlangte daher, dass der
Bundesrat in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den zuständigen
Fachorganisationen eine Strategie mit einem Masterplan ausarbeite und dem Parlament
vorlege, mit welcher ein Ärztemangel in der Schweiz verhindert und die
Hausarztmedizin gefördert werden könne. Bundesrat und Nationalrat befürworteten
die Motion. 2

MOTION
DATUM: 19.12.2008
LINDA ROHRER

Auch in diesem Jahr sorgte der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal für einige
Vorstösse im Parlament. So forderte beispielsweise ein Postulat (Po. 06.2009) der SGK
des Nationalrates den Bundesrat auf, zusammen mit den Kantonen einen Bericht
darüber zu erstellen, wie die Aus- und Weiterbildung von Ärzten im Bereich der
Hausarztmedizin verbessert werden kann, wie Randregionen für Hausärzte attraktiver
gemacht werden können und wie sich die Honorierung der Allgemeinpraktiker
entwickelt hat. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates, da ein
identisches Begehren von der Kommission des Ständerates angenommen worden war.
Auch der Nationalrat folgte dieser Empfehlung. Der Ständerat überwies die im Vorjahr
vom Nationalrat gutgeheissene Motion Jacqueline Fehr (sp, ZH) ebenfalls. 3

MOTION
DATUM: 20.03.2009
LINDA ROHRER

En 2009, le taux de médecins étrangers dans les hôpitaux a atteint 40% en raison du
manque de personnel médical suisse et cette tendance s’est renforcée jusqu’à l’année
sous revue. Comme deux tiers des généralistes ont plus de 57 ans, la Fédération des
médecins suisses, FMH, a considéré nécessaire d’augmenter de 20% les places
d’études en médecine humaine, tandis que la Conférence des recteurs d’université a
affirmé qu’il y a également un besoin d’augmentation des places de formation en
clinique. Toutefois, le Conseil d’Etat a rejeté par 18 voix contre 15 une motion (mo.
10.3886) de la commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil
national (CSEC-CN) adoptée en début de l’année sous revue par la chambre du peuple
chargeant le Conseil fédéral de fixer un nombre minimum de places dans les facultés
de médecine afin que suffisamment de médecin soient formés pour répondre aux
besoins helvétiques. Les conseillers aux Etats ont estimé qu’il n’était pas de la
prérogative de la Confédération, mais de celle des cantons, d’intervenir sur cette
thématique. Parallèlement, plusieurs interpellations ( int. 11.3885 (PDC), 11.3886 (PDC),
11.3933 (Schwaller) et 11.3934 (Schwaller))  sur le sujet ont été déposées visant à
encourager la médecine de premier recours notamment en proposant d’octroyer des
allégements fiscaux ou de supprimer le numerus clausus au profit de stages.
Finalement, à la fin de l’année sous revue, le Conseil des Etats a adopté une motion
Schwaller (pdc, FR) (mo. 11.3930) de même teneur chargeant en outre le gouvernement
d’élaborer des conditions-cadres et d’allouer aux facultés de médecine des moyens
financiers afin d’assurer la relève dans le secteur de la médecine de premier recours.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a estimé que des mesures concrètes ont déjà été
prises en réponse à la motion  Jacqueline Fehr (mo. 08.3608) adoptée en 2009. Dans le
même temps, le Conseil national a adopté une motion identique à celle du groupe
PDC. 4

MOTION
DATUM: 31.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Die 2012 akzentuierte Zunahme von Ärzten, welche den Antrag stellten, ihre Leistungen
über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) abrechnen zu lassen, blieb im Berichtsjahr
auf der Agenda der Räte. Nachdem im Vorjahr je ein Postulat Rossini (sp, VS) und Cassis
(fdp, TI) in ebendieser Angelegenheit überwiesen worden war, sah sich der Bundesrat
genötigt zu handeln und legte eine Botschaft zur Änderung des KVG vor. Darin
beantragte die Regierung die vorübergehende Wiedereinführung der
bedarfsabhängigen Zulassung. Vordringlich galt es eine per Ende 2011 ausgelaufene
Bestimmung zu erneuern, womit die Zulassungsbegrenzung vorübergehend wieder
eingeführt werden soll. Die 2001 in Kraft getretene Zulassungsbegrenzung für
Leistungserbringer war 2011 nicht mehr erneuert worden. Zwar war eine Verlängerung
im Rahmen der Änderung des KVG im Zusammenhang mit den integrierten
Versorgungsnetzen („Managed Care“) angedacht worden, mit der Ablehnung durch die
Stimmberechtigten im Juni 2012 liess sie sich aber nicht umsetzen. Diese Lücke führte
dazu, dass die Kantone über kein Instrument mehr verfügten, um das Angebot im
ambulanten Bereich zu steuern. Die vom Bundesrat beantragte
Zulassungsbeschränkung soll auf drei Jahre terminiert werden. Damit soll es zum einen
ermöglicht werden, die Auswirkungen der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung
zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten der vorliegenden Änderung zu
untersuchen. Zum anderen können in der Zwischenzeit Bestimmungen vorbereitet
werden, welche die Kosten längerfristig eindämmen. Der Bundesrat wollte angesichts
des Masterplans „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ sowie der
Volksinitiative „Ja zur Hausarztmedizin“ nicht auf die zuletzt angewandte Fassung der
Zulassungsbeschränkung zurückkommen, sondern schlug eine leicht abgeänderte
Version vor: Einerseits sollen Leistungserbringer im Bereich der Grundversorgung nicht
mehr von der Zulassungssteuerung ausgeschlossen sein, andererseits sollen
entsprechende Übergangsbestimmungen jedoch sicherstellen, dass die Zulassung von
Personen, die bereits vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren, nicht eingeschränkt werden
kann. Mit einer raschen Umsetzung dieser Gesetzesänderung sollen die in Bedrängung
geratenen Kantone die erforderlichen rechtlichen Instrumente erhalten, um die
Zulassungen zu steuern. Der Bundesrat versprach sich davon eine bessere Steuerung
der Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, was sich
auch auf die Finanzen von Bund und Kantonen positiv auswirken könne. Im Parlament
war die als dringlich zu behandelnde Vorlage enorm umstritten.

Im Nationalrat, welcher sich im März zuerst damit befasste, beantragte eine Minderheit
bürgerlicher Kommissionsmitglieder um Nationalrat de Courten (svp, BL)
Nichteintreten. Eine weitere, ähnlich zusammengesetzte Minderheit Cassis (fdp, TI)
wollte das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, innert zwei
Jahren Alternativvorschläge zur Steuerung der ambulanten Medizin zu erarbeiten. Die
SVP erachtete die Massnahme als rechtsstaatlich bedenklich und erkannte darin eine
ungebührliche Verschleierungspolitik. Von Seiten der FDP wurde gefordert, endlich
eine kluge Strategie zu entwickeln. Die bis anhin gefahrene Politik mit mehreren
Verlängerungen des 2001 eingeführten Moratoriums wurde indes von allen Seiten
angeprangert. Die Ratslinke, welche die Vorlage unterstützte, bediente sich vor allem
föderalistischer Argumente. Den Kantonen müsse dieses Instrument zur Verfügung
gestellt werden damit jene Kantone, die das Problem zu vieler Gesuche um
Praxisbewilligung kennen, handeln können. Kantone, die nicht mit der Problematik
konfrontiert seien, wären auch nicht zum Handeln verpflichtet, so Nationalrätin Fehr
(sp, ZH). Dass sich nicht alle Kantone in der gleichen Ausgangslage befanden, liess sich
in den verschiedenen Voten gut erkennen. Eintreten wurde schliesslich mit 106 zu 74
Stimmen deutlich beschlossen. Der Minderheitsantrag um Rückweisung scheiterte mit
89 zu 94 Stimmen jedoch nur knapp. Die Detailberatung war in der Folge weniger
umstritten. Zwei Kommissionsanträge wurden beschlossen. Einerseits sollte der
Zulassungsstopp nur auf Ärztinnen und Ärzte angewandt werden, und nicht auf
Apotheker. Andererseits beschränkten die Räte eine vom Bundesrat noch offen
formulierte Frist auf Verfall der Zulassung bei Nicht-Einlösung auf sechs Monate. Die
damit geschaffene Abweichung vom Bundesratsentwurf wird die Ständekammer
beurteilen müssen. Ein Antrag Ingold (evp, ZH) wurde sehr deutlich angenommen:
Dieser wollte den Bedürfnisnachweis für Personen, welche mindestens fünf Jahre an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben, aufheben.
Dagegen soll ein Bedürfnisnachweis für praktische Ärztinnen und Ärzte, die über keinen
anderen Weiterbildungstitel verfügen, eingeführt werden. Damit sollte eine
entscheidende Schwäche der neuen Zulassungsregulierung ausgemerzt werden,
nämlich diejenige, dass schlechter qualifizierte Ärztinnen und Ärzte direkt aus dem
Ausland eine Praxistätigkeit aufnehmen könnten. In der Gesamtabstimmung wurde die
Vorlage mit 103 zu 76 Stimmen überwiesen, wobei sich nach wie vor FDP- und SVP-

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Vertreter dagegen stellten.

Der Ständerat behandelte das Geschäft nur eine Woche später. Zwar sprach sich die
Mehrheit der SGK für Eintreten aus, jedoch mit dem Antrag, das Geschäft sogleich an
den Bundesrat zurückzuweisen. Die Regierung solle eine definitive Lösung
präsentieren, welche unter anderem auch eine Lockerung des Vertragszwangs vorsehen
würde. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) war für Nichteintreten. Stattdessen sei eine
langfristige, zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung, welche allen Beteiligten
Sicherheit bringt, gefragt. Eine zweite Minderheit Schwaller (cvp, FR) sprach sich für
Eintreten ohne Rückweisung aus. Der Rückweisungsantrag wurde in der Kommission
schliesslich mit einer knappen Mehrheit gefasst. Ein erster wichtiger Grund liege darin,
dass seit zwölf Jahren eingesetztes dringliches Bundesrecht nicht mehr tatsächlich als
solches gelten könne, so das Empfinden der SGK. Die Kommission verlangte darum eine
rasche Antwort des Bundesrates auf die seit Jahren bestehenden Probleme und wollte
mit der Rückweisung den entsprechenden Druck aufrechterhalten. Diese Begründung
stützte sich auch auf ein Versprechen von Bundesrat Berset, der in der Kommission
festgehalten hatte, dass eine definitive Vorlage per Ende 2013 geplant sei. Die
Eintretensdebatte war langwierig und stellte auch den vom Nationalrat gefassten
Beschluss infrage, da er möglicherweise gegen die Personenfreizügigkeit verstosse
durch die Diskriminierung ausländischer Ärzte. Das Ratsplenum war mit 27 zu 17
Stimmen für Eintreten, wurde sich jedoch nicht einig über den Antrag Schwaller.
Ratspräsident Lombardi (cvp, TI) entschied beim Stichentscheid im Sinne der
Minderheit. Damit war Eintreten beschlossen, die Rückweisung wurde abgelehnt und
die Kommission musste die Detailberatung nachholen. Bis zur Ständeratsdebatte in der
Sommersession hatte die SGK mehrere Expertisen eingeholt: Sie informierte sich über
die Anpassungen des Nationalrates und deren Vereinbarkeit mit der
Personenfreizügigkeit, über die Übereinstimmung des Bundesratsentwurfs mit der
Verfassung und über die Auswirkungen des früheren Systems der
Zulassungsbeschränkung. In der Kommission halte sich der „Enthusiasmus gegenüber
der wiederaufgenommenen vorübergehenden Zulassungsbeschränkung im Rahmen“, so
Sprecherin Egerszegi (fdp, AG). Die Frage, was nach erneuter Aufhebung der
Beschränkung in drei Jahren folgen wird, erschien auch den Ständeräten prioritär. Es
wurde jedoch auch betont, dass es bei dieser Vorlage darum gehe, dass die Kantone die
Leistungserbringer bestimmen und deren Zulassung an Bedingungen knüpfen können.
Spreche sich die Regierung eines Kantons dagegen aus, die Zulassung ihrer
Leistungserbringer an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, so ändere sich auch nichts.
Aufgrund zweier Bittschreiben der Grenzkantone Genf und Tessin, die dringlichen
Massnahmen zu unterstützen und in Hinblick auf die Funktion der Ständekammer,
beantragte die SGK die Annahme des Geschäfts. Gegenüber dem Nationalrat wurden
während der Detailberatung zwei Differenzen geschaffen: Die Abhängigkeit eines
Bedürfnisnachweises soll nur von den Weiterbildungstiteln abhängen und nicht
zusätzlich von einer Mindestanstellung an einer schweizerischen Institution. In dieser
Hinsicht wollte die Kommission dem Bundesrat folgen. Eine Minderheit Rechsteiner (sp,
SG) schlug erfolglos als Kompromiss eine kürzere Mindestanstellung von drei Jahren vor
(gegenüber den im Nationalrat gemäss Bundesratsentwurf beschlossenen fünf Jahren).
Zur Kriterienfestlegung für den Bedürfnisnachweis nahm der Nationalrat die Fassung
des Bundesrates an: Die Regierung selbst solle die Kriterien beschliessen. Im Gegensatz
zur Exekutive wollte die SGK des Ständerates jedoch das Mitspracherecht der Kantone
im Gesetz niederschreiben. Diese Änderung wurde gegen eine Minderheit Stöckli (sp,
BE), welche den Bundesratsentwurf unterstützen wollte, angenommen. Eine
redaktionelle Anpassung über Inkrafttreten des Gesetzes wurde zwangsläufig
verabschiedet, da der ursprünglich festgelegte Zeithorizont trotz Dringlichkeit nicht
eingehalten werden konnte. 

In der Differenzbereinigung standen sich die oben genannten Divergenzen gegenüber.
Bei der Festlegung der Erforderlichkeit eines Bedürfnisnachweises übernahm die SGK
des Nationalrates den Vorschlag Rechsteiner (sp, SG), welcher im Ständerat knapp
durchgefallen war. Sie beantragte damit ihrem Plenum die Forderung nach drei Jahren
Anstellung an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ging selbst einen
Kompromiss gegenüber dem zuvor gefassten Nationalratsbeschluss von fünf Jahren ein.
Mit 102 zu 77 Stimmen wurde dies im Rat angenommen. In der Frage, wer die
Kompetenz der Kriterienfassung erhalten soll, schuf der Nationalrat wieder eine
Differenz zum Ständerat. Die Kantone seien laut Fassung des Nationalrats anzuhören,
jedoch nicht einzubeziehen. Dieser redaktionellen Änderung fügte sich der Ständerat.
Auch mit der Bedingung, drei Jahre in der Schweiz gearbeitet haben zu müssen, zeigte
sich die ständerätliche SKG schliesslich einverstanden. Angesichts der hohen
Zustimmung, mit welcher der Nationalrat an dieser zeitlichen Bedingung festgehalten
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hatte, schien es ihr angezeigt, einzulenken – wenngleich Sprecherin Egerszegi (fdp, AG)
nicht umhin kam, den dadurch entstehenden Konflikt mit der Personenfreizügigkeit zu
erwähnen. Den jeweiligen Mehrheitsanträgen folgte das Ratsplenum, womit das
Geschäft zum Abschluss gebracht werden konnte. Am Ende der Beratungen bekräftigte
Nationalrat Stahl (svp, ZH) Namens der SVP-Fraktion nochmals deren Ablehnung gegen
die Vorlage. Sie widerspreche dem freiheitlichen und liberalen Geist des Berufes des
Arztes und diese zwölf Jahre, während denen der Ärztestopp gegolten hatte, seien in
Sachen Kostenexplosion im Gesundheitswesen wenig erfolgreich gewesen. Dennoch
erklärten beide Kammern noch in der Sommersession das Geschäft mit 115 zu 79 und 27
zu 15 Stimmen als dringlich und verabschiedeten es mit 107 zu 77, respektive mit 28 zu
16 Stimmen, wobei die bürgerlichen Fraktionen jeweils unterlagen. Das abgeänderte
Gesetz trat per 1. Juli 2013 in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 2016. 5

Sport

Gegen den Willen des Bundesrates, der den Vorschlag als zu eng auf den Skirennsport
zugeschnitten erachtet, hatte der Ständerat im Vorjahr knapp eine Motion Hess
angenommen, die den Bund verpflichtet, die Sportmittelschulen in Davos (GR),
Engelberg (OW), Brig und Martigny (beide VS) finanziell zu unterstützen. Im Nationalrat
bat Bundespräsident Ogi, das Gesamtkonzept Spitzensport abzuwarten, weshalb er
erneut Umwandlung in ein Postulat beantragte. Bezzola (fdp, GR) als Vertreter eines
Standortkantons und Engelberger (fdp, NW) als Präsident des Schweizerischen
Skiverbandes setzten sich hingegen wortreich für die Motion ein. Wenig für das
Anliegen übrig hatte hingegen Fehr (sp, ZH). Sie fand, es sei nicht Sache des Bundes,
Privatschulen zu unterstützen; zudem sei es absurd, den Turnunterricht in den Schulen
und der Lehrlingsausbildung aus finanziellen Überlegungen abzubauen und andererseits
den Spitzensport derart zu fördern. Sie beantragte deshalb, den Vorstoss gänzlich
abzulehnen. Die Motion wurde deutlich mit 102 zu 47 Stimmen angenommen. 6
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